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BUNDESRÄTLICHE BOTSCHAFT ZUR 11. AHV-REVISION

Was darf der Vorbezug der Rente kosten?

Die Finanzierung der AHV soll auch in Zukunft solide sein. Dazu ist nach

Auffassung des Bundesrates kein Umbau des bewährten Versicherungs-
systems notwendig, sondern lediglich eine Anpassung an veränderte

gesellschaftliche Bedingungen.

VON KURT SEIFERT

Das Geschäft ist brisant. Kein Wunder,
dass der Bundesrat sich so lange Zeit
dafür liess. Bereits im letzten Sommer
sollte die Botschaft zur 11. AHV-Revision
vorliegen. Immer wieder wurde der Ter-

min verschoben. Schliesslich trat Sozial-
ministerin Ruth Dreifuss am 2. Februar

vor die Medien. Die Nachricht,
die sie zu verkünden hatte, war in

groben Zügen seit Sommer 1998

bekannt: Das Rentenalter für
Frauen wird auf das der Männer
angehoben. Die Witwenrenten
werden auf das Niveau der Wit-
werrenten abgesenkt.

Gleichstellungspolitik im Zei-
chen des Sparens? Patricia
Schulz, Leiterin des Eidgenössi-
sehen Büros für die Gleichstel-

lung von Mann und Frau, spricht
von der Gefahr, dass die Forde-

rung nach Gleichbehandlung
sich gegen die gesellschaftlich
Schwächeren wendet. Real

herrscht noch viel Ungleichheit,
wenn Frauen durchschnittlich
ein Viertel weniger als Männer verdie-

nen, dafür aber drei Viertel der unbe-
zahlten Familien- und Hausarbeit leisten.

Ruth Dreifuss setzt sich dafür ein,
dass Männer wie Frauen künftig ab 62

Jahren frühzeitig in Pension gehen kön-
nen, wenn sie dies wollen. Seit der 10.

AHV-Revision besteht die Möglichkeit
des Rentenvorbezugs. Lediglich fünf
Prozent der potenziellen Nutzniesser
haben davon Gebrauch gemacht. Der
Grund dafür ist klar: Der sogenannte
versicherungstechnische Kürzungssatz
bei einem Vorbezug der AHV-Rente ab

62 beträgt für Männer über 20 Prozent -
und dies während der gesamten Bezugs-
zeit. Das von Dreifuss vorgeschlagene
und zumindest teilweise im Bundesrat
durchgesetzte Modell für die 11. AHV-

Revision sieht nach Einkommen abge-
stufte Kürzungssätze vor, die vor allem
den Kleinverdienerinnen und -verdie-
nern zugute kommen sollen.

Dafür macht sich auch Pro Senectute
stark. Die Flexibilisierung müsse so aus-

gestaltet sein, «dass auch diejenigen pro-
fitieren können, die ein Leben lang von
kleinen Löhnen gelebt haben - denn ge-

rade sie sind es, die oftmals wegen der

strengen Arbeit, die sie leisten mussten,
eine verkürzte Lebenserwartung ha-
ben». Dies erklärt Martin Mezger, Di-
rektor von Pro Senectute Schweiz.

Sparen und Steuern erhöhen
Die Botschaft des Bundesrates zur
11. AHV-Revision sieht eine Reihe von
Sparmassnahmen sowie zusätzliche
Einnahmen vor. Die Anpassung der Wit-
wenrente soll jährliche Einsparungen
von 786 Millionen Franken ermögli-
chen. Die Erhöhungen des Rentenalters
für Frauen auf 65 bringt 400 Millionen
Franken pro Jahr ein. Diese sind zur so-
zialen Abfederung des flexiblen Renten-
alters für Männer und Frauen vorgese-
hen. Durch die Verlangsamung des

Rhythmus der Rentenanpassung an die

Lohn- und Preisentwicklung von zwei
auf drei Jahre können rund 150 Millio-
nen Franken jährlich gespart werden.

Die Anhebung des Beitragssatzes der

Selbstständigerwerbenden sowie die

Aufhebung des Freibetrags für erwerbs-

tätige Personen im Rentenalter ergibt zu-
sätzliche Mittel in Höhe von 276 Millio-

nen Franken jährlich. Die ver-
minderten Ausgaben bezie-

hungsweise erhöhten Einnah-
men der AHV reichen aber noch
nicht aus, um die Altersvorsorge
auch in Zukunft finanzieren zu
können. Der Bundesrat bean-

tragt deshalb dem Parlament
eine zweistufige Anhebung der
Mehrwertsteuer um maximal 2,5

Prozent. Damit läge die Schweiz
immer noch deutlich unter dem
Steuerniveau in der Europäi-
sehen Union.

Goldreserven nutzen?
In der 200-seitigen Botschaft
des Bundesrates zur 11. AHV-
Revision wird die finanzielle

Konsolidierung der Sozialversicherun-

gen als vorrangig erklärt. Für ihn kommt
weder ein umfassender Ausbau noch ein

genereller Umbau in Frage. Lediglich
ein Lückenfüllen aus sozialen Gründen
liegt für ihn noch drin. Was das genau
bedeuten soll, ist Teil der jetzt eröffneten
Debatte. Zum Beispiel Flexibilisierung:
Die vorgesehenen 400 Millionen Fran-
ken jährlich sind kaum ausreichend, um
all denen einen vorzeitigen Altersrück-
tritt zu ermöglichen, die darauf ange-
wiesen wären, sich diesen aber finan-
zieh nicht leisten können. Eine mögli-
che Quelle für zusätzliche Mittel könn-
te die Bewirtschaftung der Goldreserven
sein. Im Sinne einer politischen
Absichtserklärung teilte der Bundesrat
mit, diese Möglichkeit werde geprüft.

Viele Frauen sind in schlecht bezahlten Berufen tätig. Können sie
sich künftig eine vorzeitige Pensionierung leisten? Bild: PhotoDisc

16 ZEITLUPE 3/2000


	Bundesrätliche Botschaft zur 11. AHV-Revision : was darf der Vorbezug der Rente kosten?

